
B e k a n n t m a c h u n g  
 

der Genehmigung der 5. Änderung zum Flächennutzungsplan 
 

der Gemeinde Hasbergen 
 
Die vom Rat der Gemeinde Hasbergen in seiner Sitzung am 21.10.2016 beschlossene 
5. Änderung zum Flächennutzungsplan ist vom Landkreis Osnabrück mit Verfügung 
vom 08.12.2016, AZ.: 6.3-21-5-2016 gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt 
worden.  
 
Der Geltungsbereich der 5. Änderung zum Flächennutzungsplan ist im nachstehenden 
Kartenausschnitt kenntlich gemacht: 
 

                                 
 
Mit dieser Bekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 BauGB wird die 5. Änderung zum 
Flächennutzungsplan wirksam. Vom Tage dieser Bekanntmachung an kann 
jedermann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung einschl. Umwelt-
bericht und Fachbeiträgen sowie die zusammenfassende Erklärung während der 
Dienststunden im Rathaus, Martin-Luther-Straße 12, 49205 Hasbergen, Fachbereich 
2, Abt. 4 (Planen, Bauen und Umwelt) einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde Hasbergen unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.   

Hasbergen, 09.12.2016 
        Der Bürgermeister 
         
ausgehängt am: 12.12.2016        
abgenommen am: 13.01.2017    gez. Elixmann 
 


